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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Peter Felser und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/659 – 

Personalstruktur der Bundeswehr 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts in der 18. Wahlperiode (Zwei-
tes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, BGBl. 2014 I 
Nr. 52), ist der sogenannte Optionszwang, d. h. dass sich eine Person bis zum 
23. Geburtstag für die deutsche oder eine andere Staatsangehörigkeit entschei-
den muss, praktisch entfallen. Dies gilt in den Fällen, in denen die Betroffenen 
nachweisen, dass sie sich bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres acht Jahre 
im Inland aufgehalten haben, sechs Jahre die Schule besucht haben oder im In-
land einen Schulabschluss erworben oder eine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben. Die betroffenen Personen können demzufolge bis an ihr Lebensende 
zwei Staatsangehörigkeiten besitzen. Dieser Umstand hat unter anderem Aus-
wirkungen auf die Struktur der Bewerber zum Dienst bei der Bundeswehr sowie 
für die Struktur der Soldaten im aktiven Dienst (Quelle: WELT vom 28. Novem-
ber 2013, www.welt.de/politik/deutschland/article122369823/Das-Wehrpflicht-
Problem-der-jungen-Deutschtuerken.html). 

1. Wie viele Soldaten mit zwei Staatsangehörigkeiten, dem sogenannten Dop-
pelpass, haben im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis heute in der Bundeswehr 
gedient bzw. dienen noch, und welche zweiten Staatsangehörigkeiten hatten 
bzw. haben diese Soldaten.  

2. Wie hoch sind seit dem 1. Januar 2005 die Bewerberzahlen bei der Bundes-
wehr von Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit im Vergleich zu den 
Bewerberzahlen von Personen mit nur einer, der deutschen, Staatsangehö-
rigkeit?  

Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet. 

Im Personalwirtschaftssystem der Bundeswehr (PersWiSysBw) ist systemisch 
keine vollständige Übersicht über die doppelte Staatsangehörigkeit erfasst. 
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Voraussetzung für eine Bewerbung und Ernennung als Soldatin oder als Soldat 
ist grundsätzlich der Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Angaben zu weiteren Staatsangehörigkeiten sind zwar grundsätzlich im PersWi-
SysBw abbildbar, eine Pflicht zur Aufnahme besteht jedoch nicht und wird aus 
Sicht der Personalführung auch nicht als notwendig erachtet. 
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